
Wiedergutmacher-Typ
Sie sind ein Strafmuffel. Eigentlich glauben Sie nicht an die Wirksamkeit von Strafen. 

Sie zweifeln, dass sich der ganze Strafaufwand von Bussen, Prozessen, Gefängnissen 

und Zuchthäusern auszahlt, obwohl Sie natürlich wissen, dass es ohne den Justiz-

apparat nicht geht. Sie glauben auch, dass die Opfer als vergessene Dritte zwischen 

Strafenden und Bestraften oft zu kurz kommen. In diesem Clinch interessieren Sie 

Alternativen, die sich vermehrt mit den Tatfolgen beschäftigen. Wenn schon Stra-

fen, dann mit Strafformen, welche die Versöhnung zwischen Täter und Opfer suchen 

oder zumindest in Ansätzen eine emotionale oder materielle       Wiedergutmachung 

leisten. 

Aber auch Sie wissen: Ganz ohne Strafen geht es nicht. In solchen Fällen plädieren 

Sie für einen Strafvollzug, der ganz auf die      Erziehung setzt und begrüssen dar-

um den verstärkten Ausbau von integrierenden und offenen Formen des Vollzugs. 

Täter-Opfer-Ausgleich, Strafmediation, Electronic Monitoring oder gemeinnützige 

Sich entschuldigen. Im Erziehungs- und Beziehungsalltag ist es an der Tages-

ordnung, dass kleinere Vergehen mit einer Entschuldigung wieder gutgemacht 

werden können. Oft reicht dafür ein ehrlich gemeintes Wort. Oder die Tat wird im 

wahrsten Sinne des Wortes wieder – gutgemacht: Das Kind bringt das gestohlene 

Spielzeug zurück, der Jugendliche reinigt die versprayte Wand, der Erwachsene 

ersetzt die beschädigte Ware. Die Tat zur Wiedergutmachung muss nicht zwin-

gend in direktem Zusammenhang mit der Straftat stehen. Der Partner akzeptiert 

als Entschuldigung für ein böses Wort auch einen Blumenstrauss. 

Stafmediation und Täter-Opfer-Ausgleich. In jüngster Zeit sieht auch der Staat in 

der Wiedergutmachung eine sinnvolle Alternative zur klassischen Strafe. Täter-

Opfer-Ausgleich oder Strafmediation heissen die Projekte, in denen die began-

gene Rechtsverletzung ausgeglichen werden soll. Täter und Opfer sitzen sich ge-

genüber und versuchen mit Hilfe eines Mediators den Konflikt zu schlichten. Der 

Täter soll die Tat wieder gutmachen, je nach Fall, mit einer Entschuldigung, dem 

Versprechen, die Tat nicht zu wiederholen, einer finanziellen Entschädigung oder 

einer symbolischen Handlung. In der Schweiz werden vor allem Antragsdelikte, 

wie Sachbeschädigung, Drohung oder fahrlässige Körperverletzung in Mediati-

onsverfahren wieder gutgemacht.

Grenzen der Wiedergutmachung. Im Privatleben wie auch auf staatlicher Ebe-

ne stösst die Wiedergutmachung an ihre Grenzen. Die Möglichkeit, etwas wieder 

gutzumachen, ist stark von der freiwilligen Einsicht abhängig. Eine erzwungene 

Entschuldigung, ein angeordneter Blumenstrauss macht keine Tat wieder gut. 

Auch der Staat kann in einer informellen Handlung wie der Mediation keine Wie-

dergutmachung erzwingen. Wiedergutmachung scheint weniger als Strafe zu 

funktionieren, denn als Alternative zur Strafe. 

Strafen als Spiegel der Normen. Normen und Regeln sind für das gesellschaft-

liche Leben unentbehrlich. Sie garantieren Ordnung und Sicherheit. Wenn die 

Gesellschaft auf Regelbrüche nicht reagiert, werden die Regeln bedeutungslos. 

Ohne gemeinsame Normen bricht das Chaos aus. Es herrscht bald das Gesetz 

des Stärksten. Ob Strafen abschrecken wollen, erziehen oder Gerechtigkeit her-

stellen – Strafen sind grundsätzlich dazu da, der Gesellschaft einen Spiegel ihrer 

Normen vorzuhalten. Strafen sollen die Grenzen abstecken und aufzeigen, was 

erlaubt ist und was nicht.

Strafmass als Wertemassstab. Die Höhe der Strafe hat zwar keinen Einfluss auf 

die Verbrechenshäufigkeit. Sie dient aber als Gradmesser für die geltenden Nor-

men indem sie zeigt, welche Norm einer Gesellschaft wie wichtig ist. Hinter den 

jeweiligen Normen stehen grundsätzliche Wertehaltungen, die sogar innerhalb 

von Europa nicht einheitlich sind. In der Schweiz beispielsweise werden Eigen-

tumsdelikte im internationalen Vergleich hart bestraft. In Italien wiederum spielt 

die Ehre eine vergleichsweise wichtige Rolle. Ehrverletzungen werden demzufol-

ge härter bestraft als in der Schweiz. 

Ein Auge zudrücken oder zero Tolerance. Dass Strafen dazu da sind, Regeln auf-

zuzeigen, wird in der Erziehung deutlich. Das Kind weiss meist auch ohne Strafe, 

dass es eine bestimmte Regel nicht verletzen darf. Aber erst die Strafe, die auf 

die Regelverletzung folgt, macht die Bedeutung der Regel klar. So geht es bei der 

Strafe für eine aus der Schublade gestohlene Schokolade nicht in erster Linie um 

das Stück Schokolade. Es geht darum, zu zeigen, dass nicht gestohlen werden 

darf. Bei der Frage, wie viele Regelverletzungen eine Familie oder eine Gesell-

schaft ertragen und wie oft sie ein Auge zudrücken kann gibt es einen Ermes-

sensspielraum. Die heutige Tendenz zeigt in Richtung niedrigere Toleranz. Das 

Stichwort dazu heisst «zero Tolerance».

Was soll strafbar sein – was nicht? Dass eine Gesellschaft Strafen braucht ist 

unbestritten. Die zentralen Fragen sind damit aber noch nicht beantwortet. Wel-

che und wie viel Strafe ist sinnvoll? Und vor allem: Was soll strafbar sein – was 

nicht? 

Wiedergutmachung Ordnung

Arbeit sind alternative Strafformen aus dem heutigen Strafvollzug, die Sie unter-

stützen. Sie anerkennen, dass hier eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Tat 

und der Tatfolge stattfindet, die sich letztlich positiv auf Täter, Opfer sowie die Ge-

sellschaft und deren      Ordnung auswirkt. Sympathisch ist Ihnen auch, dass diese 

Formen deutlich weniger kosten als konventionelle Haftstrafen, weil die Täter bes-

ser ins Leben der Gesellschaft integriert sind. 

Im Strafalltag appellieren Sie an die Selbstverantwortung. Wo dies nicht ausreicht, 

suchen Sie das ausgleichende Gespräch, um zu einer Lösung zu kommen, welche die 

Strafe nicht braucht. Sie bezeichnen sich als antiautoritär, tolerant, liberal. Ihnen 

ist das Opfer wichtig. Trotzdem versuchen Sie, den Täter zu verstehen, bevor Sie an 

eine Strafe denken mögen. Ist etwas vorgefallen, dass «Strafe» verdient, reicht oft 

eine Entschuldigung mit den richtigen Worten im richtigen Moment. Von der Gesell-

schaft wünschen Sie sich mehr Toleranz und weniger Angst. 
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Wertekompass: Ihr Typ im Profil

Quelle: Der StrafScanner ist in dieser einfachen Form eine Erfindung des Stapferhauses Lenzburg. Typenbildung und –interpretation basieren jedoch auf Fragestellungen von aktuellen Forschungsarbeiten, die sich in jüngster Zeit mit den Strafzweckeinstellungen in der Bevölkerung beschäftigt haben, u.a.: Johann Endres: Sanktionszweckeinstellungen im Rechtsbewusstsein von Laien: empirische Untersuchungen zu individuellen Unterschieden im Urteilen über Straftaten. Lang, Frankfurt am 
Main / Bern, 1992.  |  Tanja Fasel: Zwei-Prozess-Modell der Reaktion auf normabweichendes Verhalten - Das moralische Urteil über einen Normbrecher in Abhängigkeit von der Deliktschwere und der kognitiven Verarbeitungskapazität. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Tobler Bern, 2003.  |  Martin Killias, Melanie Christine Obst, Denis Ribeaud: Strafeinstellungen und Sicherheitsgefühl in der Schweiz - gestern und heute. UNIVOX, Teil II C Recht/Kriminalität,  GfS-Forschungsinstitut 
Zürich, 2003.  |  Margit E. Oswald, Ulrich Orth und Jörg Hupfeld: Mikro- versus Makroperspektive der retributiven Gerechtigkeit, Strafziele und die Forderung nach Strafe. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie 34 ( 4 ), 2003, S. 227 – 241.
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Legende:  

typisch, charakteristisch

trifft ebenfalls noch zu

unwichtig


